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164. Verordnung: Änderung der Anhörungsverordnung

164. Verordnung der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucher-
schutz, mit der die Anhörungsverordnung geändert wird

Auf Grund der §§ 29 und 44 des Gentechnikgesetzes (GTG), BGBl. Nr. 510/1994, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr, hinsichtlich des § 29 GTG auch im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, verordnet:

Die Anhörungsverordnung, BGBl. II Nr. 61/1997, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Behörde hat im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und in zwei örtlichen Tageszeitungen
kundzumachen, daß ein Antrag im Sinne des § 1 gestellt wurde und diesbezügliche Unterlagen bei der
Behörde zur öffentlichen Einsichtnahme aufliegen. Die Behörde hat darüber hinaus bei Anhörungen nach
§ 1 Z 6 den Ämtern der Landesregierungen, der Gemeinde, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich eine
Freisetzung von GVO vorgenommen werden soll, und den an diese Gemeinde unmittelbar angrenzenden
Nachbargemeinden das Einbringen eines Antrages auf Freisetzung von GVO schriftlich mitzuteilen und
den Ämtern der Landesregierungen je eine Kopie des zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegten
Antrages und der dazugehörigen Unterlagen zu übermitteln. Eine weitere Kopie ist der Gemeinde, in
deren örtlichem Zuständigkeitsbereich eine Freisetzung vorgenommen werden soll, zu übermitteln.“

2. § 2 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Kundmachung hat den Ort und den Zeitraum der Auflegung (Auflegungsfrist) und die
Amtsstunden, während der in die Unterlagen Einsicht genommen werden kann, anzugeben sowie den
Hinweis zu enthalten, daß es jeder natürlichen oder juristischen Person freisteht, der Behörde innerhalb
der Auflegungsfrist begründete Einwendungen schriftlich zu übermitteln. Wenn diese Unterlagen auch bei
Ämtern der Landesregierung aufliegen werden, so sind diese Ämter in der Kundmachung anzuführen.“

3. § 2 Abs. 3 lautet:

„(3) In der Kundmachung ist auch der Termin und der Ort der Anhörung anzugeben und die
öffentliche Ladung auszusprechen, daß jede natürliche Person bzw. die vertretungsbefugten Organe jeder
juristischen Person, die fristgerecht begründete Einwendungen schriftlich übermittelt haben, zur
Teilnahme an der Anhörung eingeladen sind.“

4. Dem § 2 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) In der Kundmachung ist weiters die Höhe und Art der Entrichtung des Kostenersatzes gemäß § 3
Abs. 2 anzugeben.“

5. § 3 Abs. 1 letzter Satz entfällt.

6. § 3 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Behörde hat jeder natürlichen oder juristischen Person, die dies wünscht, eine schriftliche
Kurzfassung des Antrages zuzusenden, die Teil der aufzulegenden Unterlagen ist (siehe Anlage), oder
gegen vorherigen Kostenersatz auch eine Kopie des zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegten Antrages
und der dazugehörigen Unterlagen zu übergeben oder zuzusenden.“

7. § 3 Abs. 3 entfällt.

8. Der bisherige Abs. 4 des § 3 wird als Abs. 3 bezeichnet.
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